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C.  Öffentliche und ortsübliche Bekanntmachungen 
 

15 Ankündigung einer Einziehung 
 

Bekanntmachung 
 

Ankündigung einer Einziehung 
 

Es ist beabsichtigt, ein Teilstück des in der Gemarkung Lähden, Flur 10, Flurstück 402, Landkreis Emsland, 
gelegenen öffentlichen Weges Nr. 93 (Osterholt), einzuziehen. 
 

Die Einziehung ist zum 01.10.2024 vorgesehen. 
 

Das Teilstück des öffentlichen Weges Nr. 93 ist für den öffentlichen Verkehr nicht mehr von Bedeutung. 
Das Teilstück dieses Weges wird bereits seit Jahren landwirtschaftlich genutzt und ist somit in der Örtlichkeit nicht 
mehr vorhanden. Die Zuwegung zu den umliegenden Flurstücken ist auch ohne das Teilstück gesichert und wird 
durch die Einziehung nicht eingeschränkt. 
Die beabsichtigte Einziehung wird hiermit gemäß § 8 Abs. 2 NStrG bekanntgegeben.  
Die genaue Lage des zur Einziehung vorgesehenen Weges ergibt sich aus der untenstehenden Karte. Der Weg ist 
hier farbig gekennzeichnet. 
 

Ein Lageplan des zur Einziehung vorgesehenen Weges liegt zusätzlich während der  
Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Herzlake, Neuer Markt 4, Zimmer OG 14, 
49770 Herzlake zur öffentlichen Einsichtnahme aus, um Jedermann Gelegenheit zu geben, 
Bedenken gegen die beabsichtigte Einziehung vorzubringen. 
 

 
 


